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Polizei, Feuerwehr, Ölwehr, 
Rettungsdienst  im Einsatz (blaues 
Blinklicht): 
Alle anderen Fahrzeuge müssen diesen 
Fahrzeugen ausweichen. Ggf. anhalten.

Vorrangfahrzeuge (grüner 
Ball) sowie Schleppverbände:
3, 4, 5, 6 müssen ausweichen

weißer Ball: Berufsfischer beim Fang
4, 5, 6 müssen ausweichen

Segelfahrzeuge, Segelsurfbretter:
5, 6 müssen ausweichen

Ruderboote, Tretboote:
6 müssen ausweichen

− Manöver müssen deutlich und rechtzeitig ausgeführt werden. 
− Kein Alkohol am Steuer. Obergrenze 0,8 Promille Blutalkohol. Wer anderweitig beeinträchtigt ist, darf kein Fahrzeug führen. 
− Aus einem Hafen ausfahrende Fahrzeuge (langer Ton) haben gegenüber den einfahrenden den Vorrang. 
− Höchstgeschwindigkeit: 

a) Fahrzeuge auf kreuzenden Kursen: Steuerbord vor Backbord (=rechts 
vor links) 
b) Fahrzeuge auf entgegengesetzten Kursen: jedes Fahrzeug muss nach 
Steuerbord halten, damit die Fahrzeuge Backbord an Backbord 
aneinander vorbeifahren können. In Ausnahmefällen Ausweichen nach 
Backbord, wenn dies gefahrlos möglich ist. Jedes der Fahrzeuge muss 
zwei kurze Töne geben und an Steuerbord den erforderlichen Raum 
lassen.

Abstände

 a) Backbordbug vor Steuerbordbug: Wenn sie den Wind nicht von 
derselben Seite haben, muss das Fahrzeug, das den Wind von Backbord 
hat, dem anderen ausweichen  
b) Lee vor Luv: Wenn sie den Wind von derselben Seite haben, muss 
das luvseitige dem leeseitigen ausweichen. Die Luvseite ist diejenige 
Seite, von der der Wind kommt. Die Leeseite ist die Seite, auf der sich 
das Großsegel befindet. 

Begegnen und Überholen − Segelfahrzeuge

1)

2)

3)

4)

5)

6)
Fahrzeuge unter 
Maschinenantrieb

Gegenüber Vorrangfahrzeugen, 
Schleppverbänden,  Berufsfischern beim 
Fang sowie Tauchstellen müssen andere 
Fahrzeuge folgenden Mindestabstand 
einhalten: 

Tauchstelle

50 m

Bestände von Wasserpflanzen (Schilf, Binsen,  
Seerosen etc.) dürfen nicht befahren werden. 
Soweit die örtlichen Verhältnisse nicht 
entgegenstehen, gilt als Mindestabstand:

Außer zum An− und Ablegen oder Stillliegen 
gilt für Fahrzeuge mit Maschinenantrieb 
als Mindestabstand zum Ufer oder 
vorgelagertem Schilfgürtel:

300 m

10 km/h

Ausnahmen:
− Fahrzeuge mit Elektroantrieb < 2 kW

Beim An− und Ablegen gilt: 
− Es muss der kürzeste Weg genommen werden
− Höchstgeschwindigkeit:

bzw. der nach Umständen größt−
mögliche Abstand vom Ufer

Zusätzlich gilt: Gegenüber Berufsfischern 
beim Fang müssen andere Fahrzeuge einen 
achterlichen (=zum Heck des Fahrzeugs) 
Abstand von mindestens 200 m einhalten. 

25 m

a b

a b

40 km/h


